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Ein Service der 
Vorarlberger Nachrichten

und der  

Nächster Erscheinungstermin der Son-
derseite „VN Recht“ ist am 26. Mai 2007. 
Anzeigen beratung: Georg Flatz, Tel. 05572 
501-114, E-Mail: georg.flatz@medienhaus.at. 

Gestaltungsfreiheit: Im Vertragsrecht besteht 
grundsätzlich Inhalts- bzw. Gestaltungsfreiheit. 
Die Parteien sind nicht an bestimmte, im Gesetz 
geregelte Vertragstypen gebunden.

Gewährleistung: Die bei entgeltlichen Verträgen 
gesetzlich angeordnete, verschuldensunabhängi-
ge Haftung des Leistungserbringers für Mängel 
seiner Leistungen. Die Gewährleisungsmängel 
müssen im Zeitpunkt der Übergabe vorliegen; der 
Zeitpunkt des Vertragsabschlusses ist dafür nicht 
maßgeblich.

Gewohnheitsrecht: Ein Recht, das nicht durch 
einen gesetzgeberischen Akt oder Vertrag ent-
steht, sondern durch lang dauernde, allgemeine 
und gleichmäßige Ausübung.

Grundverkehr
„Das Vorarlberger Grundver-
kehrsgesetz wird von Zeit zu 
Zeit novelliert. Gerade auch aus 
diesem Grund ist es besonders 
wichtig und ratsam, in allen 
Angelegenheiten des Grundver-
kehrs jeweils  einen kompeten-
ten Anwalt zur Seite zu haben. 
Das erspart viel Zeit, Ärger und 
Geld“, meint dazu Mag. Markus 
Drissner, Immobilientreuhän-
der in Bregenz.

Freiwillige 
Zuwendungen 
Der Oberste Gerichtshof  
(OGH) sprach in einer kürzlich 
veröffentlichten Entscheidung 
aus, dass sich ein Unterhalts-
berechtigter freiwillige, jeder-
zeit widerrufliche Zuwendun-
gen eines Angehörigen nicht 
als Eigeneinkommen auf  sei-
nen Unterhaltsanspruch an-
rechnen lassen muss.

http://vorarlberg.vol.at
http://www.rechtsanwaelte-vorarlberg.at
Hier finden Sie uns im Internet.

Landwirtschaftliche GrundstückeA B C  des Rechts

Vertragserrichtung 
durch Rechtsanwälte

Die Tätigkeit des Rechtsanwalts be-
schränkt sich keinesfalls nur auf  Parteien-
vertretung vor Gericht. Aber gerade aufgrund 
dieser gerichtlichen Tätigkeit hat der Rechts-
anwalt Erfahrungen darin, welche Vertrags-
klauseln auch gerichtlich durchsetzbar sind 
bzw. welche Punkte üblicherweise zu Streit 
führen und daher im Vertrag entsprechend 
genau geregelt werden sollten. Wer häufig mit 
Streitigkeiten konfrontiert wird, ist auch in 
der Lage, Streitigkeiten  zu vermeiden.

Die Vertragsparteien sollten bei Verträgen 
auch immer auf  eine treuhandschaftliche 
Abwicklung bestehen. Rechtsanwälte sind 
hiezu befugt und unterliegen den strengen 
Bestimmungen des anwaltlichen Treuhand-
buches. 

■   In der Europäi-
schen Union gilt 
„Waren- und Kapital-
verkehrsfreiheit“.

Schwarzach. Nach dem 
Beitritt Österreichs war bald 
klar, dass die bis dahin „plan-
wirtschaftliche“ Kontrolle des 
Grundverkehrs nicht mehr 
haltbar war.

Zuerst musste der graue 
Grundverkehr, also der Ver-
kehr mit Baugrundstücken, li-
beralisiert werden. Das ist ge-
schehen. Heute kann jeder EU-
Bürger in Österreich Bauland 
erwerben (und umgekehrt).

Anders noch der grüne 
Grundverkehr, also der Er-
werb von landwirtschaftlichen 
Grundstücken. Dieser unter-
liegt nach wie vor einer Ge-
nehmigung nach dem Grund-
verkehrsgesetz, welches zum 
Ziel hat, landwirtschaftliche 
Grundstücke „bäuerlichen Fa-
milienbetrieben zu erhalten“.

Auch für Nicht-Landwirte
Aber auch der grüne Grund-

verkehr ist nicht mehr wie 
früher, als nur Landwirte land-
wirtschaftliche Grundstücke 
erwerben durften. Dafür sorg-

Die Entwicklung des Grundverkehrs in Vorarlberg bleibt spannend.         (Symbolfoto: VN)

te das Urteil des Europäischen 
Gerichtshofs in der viel zitier-
ten Vorarlberger Rechtssache 
„Ospelt“.

Heute gilt für landwirt-
schaftliche Grundstücke, dass 
diese auch von Nicht-Landwir-
ten gekauft werden können. 
Allerdings: Ist das Grundstück 
größer als 1000 m2, muss der 
beabsichtigte Erwerb durch 
einen Nicht-Landwirt in der 
Gemeinde „kundgemacht“ 
werden. Meldet sich innerhalb 
eines Monats ein Landwirt, 
der das Grundstück zu einem 
ortsüblichen Preis kaufen will 
und es zur Aufstockung seines 
Betriebes nachweislich benö-

tigt, wird die Genehmigung 
versagt („Interessentenrege-
lung“).

Verschiedene Meinungen
Es gibt verschiedene Mei-

nungen darüber, ob diese neue 
Regelung in allen Details dem 
EU-Recht entspricht. Zudem 
ist die Praxis der Grundver-
kehrsbehörden nicht immer 
leicht nachvollziehbar. So 
wurde jüngst einem bekann-
ten privaten Unternehmer, al-
so einem Nicht-Landwirt, der 
Erwerb von landwirtschaft-
lichem Grund im Ausmaß von 
mehr als 40.000 m2 „im öffentli-
chen Interesse“, also ohne die 

Anwendung der Interessen-
tenregelung, genehmigt. Die 
Übereinstimmung dieser Ak-
tion mit den oben beschriebe-
nen Zielen des Grundverkehrs 
ist fraglich. Außerdem werden 
sich nun wohl bald auch ande-
re Erwerber von (wenn auch 
kleineren) Flächen auf  dieses 
öffentliche Interesse berufen 
und die Behörde wird dann 
im Sinne des Willkürverbotes 
und des Gleichbehandlungs-
prinzips wohl auch dieselben 
Kriterien anwenden müssen.

Die weitere Entwicklung 
des grünen Grundverkehrs in 
Vorarlberg bleibt jedenfalls 
spannend.

I H R E  S P E Z I A L I S T E N  I N  S A C H E N  R E C H T :  V O R A R L B E R G E R  R E C H T S A N W Ä L T E  S T E L L E N  S I C H  V O RDIE  ÖSTERRE ICHISCHEN
RECHTSANWÄLTE

Wir sprechen für Ihr Recht.

D IE  ÖSTERRE ICHISCHEN
RECHTSANWÄLTE

Wir sprechen für Ihr Recht.ir sprechen für Ihr Recht.

„Als Folge des  
EU-Beitritts kam 
es zu einer bedeu-
tenden Liberalisie-
rung des Grund-
verkehrs!“
DR. CHRISTIAN HOPP, 
RA IN FELDKIRCH
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